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Durchsetzung des SVG in Stausituationen 

 

Die Verkehrsverhältnisse auf den Strassen in der Stadt Luzern haben sich in den letzten Wo-

chen erheblich verschlechtert. Als Folge von Baustellen (z. B. auf der A2/A14, aber auch an der 

Hühnenbergstrasse und der Hirschmattstrasse) bilden sich öfters als früher Stausituationen an 

mehreren Kreuzungen in der Stadt.  

 

Nun ist vermehrt zu beobachten, dass Verkehrsteilnehmer die geltenden Verkehrsregeln an 

Kreuzungen und Verzweigungen willentlich missachten. Insbesondere wird trotz verstopften 

Kreuzungen oder bei hinter der Kreuzung sich stauendem Verkehr trotz Verbot nahe aufge-

schlossen und damit die Fahrbahn auf der Kreuzung blockiert. Dabei kann dann der querende 

Verkehr auch bei freier Fahrbahn hinter der Kreuzung nicht fahren und die Staumenge er-

höht sich zusätzlich. Solche Situationen sind dem Schreibenden beispielsweise am Pilatusplatz, 

im Luzernerhof und auch am Bahnhofplatz öfters aufgefallen. 

 

Neben der Behinderung des flüssigen Verkehrablaufs kosten solche Regel-Überschreitungen 

meistens auch Nerven. Sie sind besonders dann gefährlich, wenn mit gewagten Umgehungs-

manövern versucht wird, das in der Kreuzung stehende Fahrzeug zu umfahren. Zudem wird 

oft auch der Linienbus behindert, weil damit die Busspuren durch rechtswidrig aufgeschlosse-

ne Fahrzeuge verstellt werden. So wird die Fahrplan-Stabilität des öffentlichen Verkehrs zu-

sätzlich massiv behindert. 

 

Wir fordern den Stadtrat auf, mittels geeigneter Mittel das Strassenverkehrsgesetz (SVG) 

durchzusetzen. Neben der Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer könnte auch die Anwe-

senheit der Verkehrspolizei an den neuralgischen Punkten in der Stadt zur Durchsetzung ver-

helfen. 
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